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Hemishofen, 21. Oktober 2025   

  
 

 
      Gemeinde Hemishofen 

 
 
Einladung  

                         zur 
                        Gemeindeversammlung 

 
 
 
am Dienstag, 18. November 2025,  20.00 Uhr, in der Mehrzweckhalle Hemishofen 
(Busse bei unentschuldigter Absenz:  Fr. 6.—) 
 
 
 
Traktanden  
 
 

1. Begrüssung 
 

2. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 10. Juni 2025 
   

3. Genehmigung Steuerfuss 2026, unverändert 89 %, der einfachen Gemeindesteuer 
 

4. Genehmigung Budget 2026 
 

5. Wahl weitere Stimmenzählerin/weiterer Stimmenzähler  
für den Rest der Amtsperiode 2025 - 2028 
(Claudia Kretschmer stellt sich zur Verfügung)  

  
6. Verschiedenes und Information  

 
 
 

Anschliessend Ausklang beim Apéro  
 

 
 
 

       Gemeinderat Hemishofen 
        
 
 
       Giorgio Calligaro     Nicole Bernath 
       Gemeindepräsident Gemeindeschreiberin 
 
 
 
 
 

* Sämtliche Unterlagen liegen auf der Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf und sind auf der     
  Webseite www.hemishofen.ch abrufbar.  
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 P R O T O K O L L 
 
 

EINWOHNERGEMEINDEVERSAMMLUNG HEMISHOFEN 
 
 
Dienstag, 10. Juni 2025, 20.00 Uhr, in der Mehrzweckhalle, Fr. 6.— Busse bei 
unentschuldigter Abwesenheit. 
 
Vorsitz: Giorgio Calligaro, Präsident  
 
Anzahl Stimmberechtigte:      332 
Anwesende Stimmberechtigte:         42             
Gäste:                                                         1 
 
Traktanden  
 

1. Begrüssung 
 

2. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 19. November 2024 
 

3. Genehmigung Teilrevision Verfassung der Einwohnergemeinde Hemishofen  
 
4. Genehmigung Rechnung 2024 

 
5. Verlängerung der Auszahlungsfrist der im Jahr 2022 bewilligten Förderbeiträge um 5 

Jahre (1. Juli 2025 – 30. Juni 2030): 
 

Text neu:  
 
Fondsmittel Art. 2a) 
Einer Einlage in der Höhe von Fr. 100 000.— für die Jahre 2022 bis 2030 
 

6. Verschiedenes und Information 
 

 
1. Begrüßung 
 
Der Vorsitzende begrüßt die 42 erschienenen Stimmbürgerinnen und Stimmbürger mit dem 
Hinweis auf die gesetzlichen Bestimmungen des Gemeindegesetzes, Art. 30 betreffend 
Teilnahme an Gemeindeversammlungen für Einwohner die nicht Aktivbürger sind. Sie haben 
sich auf den für sie bestimmten Plätzen aufzuhalten und haben kein Stimm- und Wahlrecht. 
Das absolute Mehr beträgt somit 22. 
 
Als Berichterstatterin für die Medien wird Jurga Wüger von den Schaffhauser Nachrichten und 
dem Steiner Anzeiger begrüsst. 
 
Sybille Stettler, Vertreterin der örtlichen Rechnungsprüfungskommission und Monika Calligaro 
sowie Volker Esterhammer, Stimmenzähler, werden ebenfalls willkommen geheißen.  
 
Der Präsident hält fest, dass die Stimmberechtigten die ausführlichen Unterlagen zur heutigen 
Versammlung rechtzeitig erhalten haben und die gesetzlichen Bestimmungen diesbezüglich 
eingehalten worden sind.  
 
Der Präsident stellt die Traktandenliste zur Abstimmung. 
 
Heinz Morgenegg meldet sich zu Wort und beantragt, das Traktandum 3 „Teilrevision 
Verfassung der Gemeinde Hemishofen“ zu streichen, nicht darüber abzustimmen, sondern 
dieses Traktandum im Sinne einer Information zu nutzen. Begründet wird dieser Antrag mit 
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dem komplizierten Thema und dass an der Informationsveranstaltung nicht alle Personen 
anwesend waren. 
 
Es folgt eine kurze Beratung mit Frau Karin Sigrist. 
 
Gian Luca Marchetto möchte zum Verständnis an den Antragssteller wissen, was denn der 
Auftrag an den Gemeinderat sei.  
 
Heinz Morgenegg erwähnt, dass die Zeit genutzt werden sollte, dieses Traktandum durch 
Rechtsanwältin, Frau Karin Sigrist, im Sinne einer Orientierung zu erläutern. 
 
Der Antrag von Heinz Morgenegg lautet: 
 
Streichung von Traktandum 3 Genehmigung Teilrevision Verfassung der 
Einwohnergemeinde Hemishofen und Zeit nutzen für Orientierung: 
 
Mit 22 Nein Stimmen : 8 Ja Stimmen wird dieser Antrag abgelehnt.  
 
Susanne Grubenmann meldet sich zu Wort und erwähnt, dass ein Artikel doppelt aufgeführt 
ist. Unter Art. 6 ist Punkt 4 „Die Beschlussfassung über den Zusammenschluss mit einer 
anderen Gemeinde, die Teilung der Gemeinde sowie über die Änderung von 
Gemeindegrenzen mit Ausnahme von Grenzkorrekturen unterliegt zwingend der 
Gemeindeversammlung an der Urne. Ebenfalls ist die Passage zu finden unter Art. 10 
Befugnisse der Gemeindeversammlung. Die Frage stellt sich: Kann man darüber abstimmen 
oder ist dies in der Kompetenz des Gemeinderates? 
 
RA Karin Sigrist dankt für den Hinweis und erwähnt, dass hier etwas doppelt genäht wurde. In 
der alten Gemeindeverfassung stand ein Verweis (siehe Art. 10, erster Abschnitt) auf das 
Gemeindegesetz, dort steht, dass der Artikel 26 des Gemeindegesetzes für die Gemeinde gilt. 
 
Der Gemeinderat wollte alle Befugnisse und Zuständigkeiten der Gemeindeversammlung 
nicht nur als Verweis auf das Gemeindegesetz Art. 26 in der Verfassung haben, sondern hat 
beschlossen, in der revidierten Verfassung alle Litera des Artikels 26 des Gemeindegesetzes 
aufzuführen (siehe in der revidierten Fassung neu Artikel 10, Abs. 1 Befugnisse der 
Gemeindeversammlung). 
 
Nun gibt es jedoch noch eine Besonderheit im Gemeindegesetz des Kantons Schafhausen,  
Im Artikel 26 des Gemeindegesetzes steht später, dass alle genannten Kompetenzen durch 
die Gemeindeversammlung beschlossen werden können, bis auf eine Ausnahme in Litera c, 
„Grenzkorrekturen“ - müssen immer zwingend an die Urne. 
 
Nun ist es ja nicht logisch, dass man Urnengeschäfte bei der Gemeindeversammlung auflistet, 
darum haben wir den Absatz nach vorne in den Artikel 6 „Gemeindewahlen – und 
abstimmungen an der Urne“ genommen. Es ist aber ein Versäumnis, dass er weiterhin im 
Artikel 10 erscheint, diesen gilt es dort zu streichen. Er lautet: „Die Beschlussfassung über den 
Zusammenschluss mit einer anderen Gemeinde, die Teilung der Gemeinde, sowie über die 
Änderung von Gemeindegrenzen mit Ausnahme von Grenzkorrekturen unterliegt zwingend 
der Gemeindeabstimmung an der Urne.“ 
  
Volker Esterhammer meldet sich zu Wort und schlägt vor, alle blauen Artikel der Reihe nach 
zu besprechen und zu erklären. 
 
Der Präsident führt aus, dass am 20. Mai 2025 eine Informationsveranstaltung durchgeführt 
wurde, welche eigens diesen Zweck diente Fragen zu stellen und Unklarheiten zu besprechen.  
 
Volker Esterhammer stellt folgenden Antrag:  
 
Zur Teilrevision der Verfassung der Einwohnergemeinde Hemishofen werden die Artikel 
einzeln nacheinander aufgerufen, die eine Änderung erfahren, sie werden erklärt und 
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im Anschluss daran wird über die gesamte, revidierte Verfassung der 
Einwohnergemeinde abgestimmt.  
 
Nun gelangt die Traktandenliste wie sie vorliegt zur Abstimmung. 
 
 
Abstimmung 
 
Die Traktandenliste wird mit 33 Ja Stimmen und 1 Nein-Stimme genehmigt.   
 
 
2. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 19. November 2024 
 
Im Protokoll vom 19. November 2024 ist noch eine Korrektur anzubringen: 
 
Text alt (Ergänzung fehlt) 
 
Thomas Götz erwähnt, dass in den vergangenen Jahren 1,2 Millionen zu viel an Steuern eingenommen 
wurden. Eigenkapital ist das Mass der Dinge, wenn es aufgebraucht ist, können wir entweder Geld 
aufnehmen oder zum Beispiel das Schulhaus verkaufen. Das ist aber nicht Zweck der Dinge. 
 
Neu korrekt: (Ergänzung kursiv) 
 
Thomas Götz erwähnt, dass es in den vergangen vier Jahren 1,2 Millionen zu viel an Steuern 
eingenommen wurden. 
 
Charlotte Blank fügt bei, dass das Eigenkapital das Mass der Dinge ist, wenn es aufgebraucht ist, 
können wir entweder Geld aufnehmen, oder zum Beispiel das Schulhaus verkaufen. Das ist aber nicht 
Zweck der Dinge. 
 
 
Abstimmung 
 
Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 19. November 2024 wird einstimmig 
genehmigt. 
 
 
Nun gelangt der Antrag von Volker Esterhammer zur Abstimmung: 
 
Zur Teilrevision der Verfassung der Einwohnergemeinde Hemishofen werden die Artikel 
einzeln nacheinander aufgerufen, die eine Änderung erfahren, sie werden erklärt und 
im Anschluss daran wird über die gesamte, revidierte Verfassung der 
Einwohnergemeinde abgestimmt.  
 
Die Abstimmung ergibt:  
 
27 Nein: 11 Ja 
 
Somit wird der Antrag von Volker Esterhammer abgelehnt.  
 
 
3. Genehmigung Teilrevision Verfassung der Einwohnergemeinde Hemishofen 
 
Heinz Morgenegg äußert sich zum Art. 22 Grundsatz.  
Um den Missbrauch durch den Gemeinderat zu verhindern beantragt Heinz Morgenegg die 
Streichung von Punkten im Absatz Nr. 2 des Artikels 22 Grundsatz. 
 
Der Artikel 22 Abs. 2 lautet wie folgt: 
 
Neu ist drin a) Förderung des kulturellen Lebens, b) Förderung des Umwelt- und 
Naturschutzes, insbesondere der Baumsubstanz; c) Schutz ihrer erhaltenswürdigen Natur- 
und Kulturlandschaft; d) Schutz der historischen Baumsubstanz unter Förderung einer guten 
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Gesamtwirkung des Ortsbildes; e) Förderung der regionalen Zusammenarbeit; g) Förderung 
des sozialen Zusammenhaltes und einer guten Durchmischung aller Quartiere. 
 
Diese Passagen gehören nach Meinung von Heinz Morgenegg nicht in die Verfassung, 
sondern in das Gesetz. 
 
Karin Sigrist führt aus, dass die Aufgaben von Bund und Kanton vorgegeben sind. Zum 
Beispiel hat es auch im Waldgesetz Aufgaben drin, welche die Gemeinden tun müssen. Im 
Artikel 22 Absatz 2 sind Programmartikel aufgeführt, welche dem Gemeinderat wichtig 
erscheinen und bereits gelebt werden. Es sind Punkte, die Hemishofen als Dorf besonders 
machen und denen man Aufmerksamkeit schenken möchte. Hemishofen hat kein Leitbild 
deshalb können diese freiwilligen Aufgaben in die Verfassung aufgenommen werden. Karin 
Sigrist nennt als Beispiel das Schulhaus, wo beispielsweise das kulturelle Leben in der 
Gemeinde gefördert wird indem es zum Quartierzentrum wurde, welches durch einen Verein 
geführt wird.  
 
Zuständigkeiten und Kompetenzen werden dadurch nicht verändert und es kann daraus auch 
kein Rechtsanspruch abgeleitet werden. Es geht um die Identität von Hemishofen ist, Was ist 
uns wichtig? Sind uns Bäume wichtig, der Ortsbildschutz? etc.  
 
Heinz Morgenegg präzisiert seinen Antrag wie folgt: 
 
Artikel 22 Grundsatz, Abs. 2 litera a – g soll nicht in die Gemeindeverfassung 
aufgenommen werden. 
 
20 Nein : 13 Ja  
 
Somit wird der Antrag von Heinz Morgenegg abgelehnt. 
 
Gian Luca Marchetto erwähnt, dass der Gemeinderat bezüglich Art. 14 bei den besonderen 
Kompetenzen ein Vierteljahrhundert warten musste, bis eine Erhöhung von 10 000.— Franken 
auf 40 000.— Franken für einmalige Ausgaben möglich wird. Die Gemeinde gehe stets 
haushälterisch um und die Finanzreferentin budgetiere immer sehr vorsichtig. Der 
Gemeinderat ist hier wirklich bescheiden unterwegs. 
 
Deshalb stellt Gian Luca Marchetto folgenden Antrag: 
 
Erhöhung der Limite in der revidierten Verfassung für einmalige Ausgaben auf 50 000.— 
Franken, und die Grenze für wiederkehrende Ausgaben bei 15 000.— zu belassen.  
 
Die Abstimmung ergibt:  
 
21 Nein : 15 Ja  
 
Somit wird der Antrag von Gian Luca Marchetto abgelehnt und die Kompetenzen 
gemäss revidierter Verfassung bleiben bestehen. 
 
Nachdem das Wort nicht mehr gewünscht wird, gelangt die die Teilrevision der Verfassung 
der Gemeinde Hemishofen zur Abstimmung. 
 
Die Abstimmung ergibt: 
 
35 Ja Stimmen : 7 Nein Stimmen 
 
Somit wird die Teilrevision der Verfassung der Gemeinde Hemishofen angenommen.  
 
Frau Karin Sigrist wird unter bester Verdankung verabschiedet. 
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4. Genehmigung der Jahresrechnung 2024 
 
Giorgio Calligaro übergibt das Wort der Finanzreferentin, Charlotte Blank Andres.  
 
Anhand einer kurzen Power-Point-Präsentation erläutert die Finanzreferentin das 
Rechnungsergebnis des Jahres 2024 wie folgt: 
 

- Einnahmen/Ausgaben Vergleich der Rechnungen 2023 und 2024 sowie der Budgets 
2023 und 2024 

- Vergleich Steuerertrag Rechnung 2024 gegenüber Budget 2024 (Differenz: 
Minderertrag 183 322.95) 

- Bedeutende Abweichungen (netto) zum Budget: Allgemeine Verwaltung, Gesundheit,  
Umweltschutz- und Raumordnung 

- Finanz- und Lastenausgleich (Sozialhilfe/Fürsorge) Jahre 2021 – 2024 
- Ressourcen- und Lastenausgleich an Gemeinden Jahre 2021 – 2024  
- Investitionen 2024 (Verwaltungsliegenschaften) Investitionseinnahmen 

(Anschlussgebühren Wasser und Abwasser) 
- Bemerkungen zur Bilanz 
- Künftige Investitionen im Finanzplan 

 
Nachdem keine Wortmeldungen ergehen, übernimmt Sybille Stettler, Mitglied der 
Rechnungsprüfungskommission das Wort und erwähnt, dass die Jahresrechnung 2024 
geprüft und keine Unregelmässigkeiten festgestellt wurden. Namens der 
Rechnungsprüfungskommission beantragt Sie dem Souverän die Rechnung 2024 zu 
genehmigen.  
 
Nachdem das Wort nicht gewünscht wird, gelangt die Rechnung 2024 zur Abstimmung.  
 
Abstimmung   
 
Die Genehmigung der Jahresrechnung 2024 erfolgt mit 38 Ja : 0 Neinstimmen. 
 
 
5. Verlängerung der Auszahlungsfrist der im Jahr 2022 bewilligten Förderbeiträge um 5     
    Jahre (1. Juli 2025 – 30. Juni 2030) 
 
 Text neu:  
 Fondsmittel Art. 2a) 
 Einer Einlage in der Höhe von 100 000.— Franken für die Jahre 2022 bis 2030 
 
Das Wort wird nicht verlangt. 
 
Die Abstimmung ergibt: 
 
37 Ja : 0 Nein  
 
Die Verlängerung der Auszahlungsfrist für bewilligte Förderbeiträge wird somit um weitere 5 
Jahre bis zum Jahr 2030 wird genehmigt. 
 
 
6. Verschiedenes und Information  
 
Roman Pfister diente während 1 ½ Jahren als Wasserwart-Stv. und wird hierfür in absentia 
mit einem Präsent für seine Arbeit verdankt.  
 
Raimondo Vincenti wird für seine Tätigkeit als Gemeinderat ebenfalls ein Präsent persönlich 
überreicht. Eine Nachfolgerin oder Nachfolger im Gemeinderat ist noch nicht in Sicht, es wäre 
wünschenswert, dass der Gemeinderat wieder komplett wäre.  
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Am diesjährigen 1. August-Brunch wird Ständerat Hannes Germann als Gastredner unter uns 
sein und mit seiner Rede die Gemeinde Hemishofen beehren. 
 
Kurt Leibacher hat festgestellt, dass Christbäume ganz in die Grünmulde gesteckt werden und 
damit die Grünmulde schnell gefüllt ist. Er bittet die Tannenbäume für die Grünmulde zu 
verkleinern.  Ebenfalls trifft er bei der Mulde auf defekte Plastikbehälter und Plastiktöpfe von 
Pflanzen, welche allesamt nichts bei der Grünmulde zu suchen haben.  
 
Charlotte Blank Andres teilt mit, dass das Schulhaus nebst festgestelltem Asbest näher auf 
eine lange Liste mit weiteren Schadstoffen hin untersucht werden muss. Betreffend Asbest 
wurden Offerten angefordert für eine Minimal- oder Maximallösung bei der Sanierung. Weiter 
teilt sie mit, dass das Glöggli des Schulhauses wieder funktionstüchtig ist. 
 
Nachdem das Wort nicht mehr gewünscht wird, schließt der Präsident unter einem Dank fürs 
Erscheinen diese Gemeindeversammlung.  
 
 
Ende der Versammlung: 21.05 Uhr.   
 
 
 
Die Aktuarin:     
 
 
 
 
Nicole Bernath 
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Anhang Protokoll Gemeindeversammlung vom 10. Juni 2025 

 

Beschlussprotokoll 

Teilrevision der Gemeindeverfassung Hemishofen  

beschlossen an der Gemeindeversammlung vom 10.06.2025 

 

Art. 3  Amtliche Veröffentlichungen 

Veröffentlichungen der Gemeinde erfolgen durch Anschlag am Anschlagbrett. 

 

Änderung: 

1 Veröffentlichungen der Gemeinde erscheinen im amtlichen Publikationsorgan. 

 

 

Art. 4   Organe 

6. Die Bürgerversammlung 

 

Änderung: 

6. Die Rechnungsprüfungskommission. 

 

 

Art. 6 Gemeindewahlen und an der Urne 

An der Urne werden gewählt: 

3. Die Friedensrichterin oder der Friedensrichter sowie die Stellvertretung 

 

Änderung: 

Folgende kommunalen Wahlen und Abstimmungen erfolgen an der Urne: 

 

Änderung: Ersatzlos aufgehoben 

3. (…) 

 

Zusätzlicher Absatz: 

4. Die Beschlussfassung über den Zusammenschluss mit einer anderen Gemeinde, die Teilung 

der Gemeinde sowie über die Änderung von Gemeindegrenzen mit Ausnahme von 

Grenzkorrekturen unterliegt zwingend der Gemeindeabstimmung an der Urne. 

 

 

Art. 8 Büro der Gemeinde 

Zusätzlicher Absatz: 
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2 Die Gemeindeschreiberin oder der Gemeindeschreiber hat beratende Stimme und das Recht 

der Antragstellung. 

 

Art. 9 Zusammensetzung und Einladung  

Zusätzlicher Absatz: 

3 Vor wichtigen Sachentscheiden kann der Gemeinderat Orientierungsversammlungen 

durchführen. 

 

 

Art. 10 Befugnisse der Gemeindeversammlung 

Änderung: Ergänzt mit: 

a) die Wahl der Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler auf die verfassungsmässige 

Amtsdauer; 

b) Beschlussfassung über die Änderung des Gemeindenamens und des Gemeindewappens; 

c) (…); 

d) Erlass und Änderung der Gemeindeverfassung; 

e) Erlass und Änderung von allgemeinverbindlichen Gemeindereglementen; 

f) Festlegung des Budgets zusammen mit dem Steuerfuss; 

g) Beschlussfassung über andere Gemeindesteuern und Erlass oder Änderung von 

allgemeinverbindlichen Reglementen, in denen Gebühren und Beiträge festgelegt werden; 

h) Genehmigung der Gemeinderechnung und allfälliger Separatrechnungen sowie 

gegebenenfalls des Rechenschaftsberichts des Gemeinderates; 

i) Beschlussfassung über neue Ausgaben und Kredite, soweit nicht der Gemeinderat 

zuständig ist; 

k) Beschlussfassung über den Beitritt zu einem Zweckverband, einen allfälligen Austritt sowie 

über die Auflösung eines Verbandes;  

l) Beschlussfassung über die Errichtung öffentlich-rechtlicher Anstalten und Beteiligung an 

solchen; 

m) Beschlussfassung über die Gründung oder die Beteiligung an privatrechtlichen oder 

gemischtwirtschaftlichen Unternehmungen oder Organisationen sowie über die Gewährung 

von Darlehen an solche; 

n) Oberaufsicht über die Gemeindebehörden und über die Gemeindeverwaltung, 

einschliesslich Gemeindeanstalten; 

o) Beschlussfassung über Geschäfte des Gemeinderates, die dieser ihrer besonderen 

Bedeutung wegen der Gemeindeversammlung unterbreitet; 

p) die in weiteren Gesetzen und in der Gemeindeverfassung umschriebenen zusätzlichen 

Befugnisse. 

 

Ziff 2: Die Wahl des Zentralverwalters 

 

Änderung:  
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2. (…)*2) 

 

Art. 11 Schlussabstimmung an der Urne 

1. Beschlüsse über den Zusammenschluss mit einer anderen Gemeinde, die Teilung der 

Gemeinde sowie die Änderung der Gemeindegrenzen mit Ausnahme von Grenzkorrekturen. 

 

Änderung: Absatz wird gestrichen, da diese Sachverhalte zwingend vor die Urne 

müssen. Neu ist Ziff 1 daher in Art. 6 Ziff. 4 aufgenommen worden. 

1. (…) 

 

Art. 14 Besondere Kompetenzen 

Der Gemeinderat: 

beschliesst über neue einmalige Ausgaben bis zu 30’000 Franken sowie neue jährlich 

wiederkehrende Ausgaben bis zu 10’000 Franken; 

 

Änderung: 

Der Gemeinderat: 

1. beschliesst über neue einmalige Ausgaben bis zu 40’000 Franken sowie neue jährlich 

wiederkehrende Ausgaben bis zu 15’000 Franken; 

 

Änderung: Zusätzlicher Absatz:  

3. über Einbürgerungen*1) 

 

 

Art. 15 Behörden 
2. Er bildet in seiner Gesamtheit die Vormundschafts- und Erbschaftsbehörde, die 

Sozialhilfebehörde sowie die Gesundheitskommission. 

 

Änderung: 

2 Er bildet in seiner Gesamtheit die Erbschaftsbehörde, die Sozialhilfebehörde sowie die 

Gesundheitskommission. 
 

Ergänzt mit: 

3 Der Gemeinderat bestimmt, welche Verwaltungsaufgaben durch Mitarbeitende und welche 

durch Beauftragte ausgeführt werden. 
4 Für spezielle Aufgaben kann der Gemeinderat beratende Kommissionen einsetzen. 

 

 

Art. 16 Aufgaben 

Ergänzt mit: 

3 Die Führung des Einwohnerregisters, des Stimmregisters und des Gemeindearchivs kann 

durch den Gemeinderat einer anderen Person übertragen werden. 
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Art. 17 Erbschaftsbehörde 

Sofern es die Geschäftslast erfordert, wählt der Gemeinderat eine Schreiberin oder einen 

Schreiber der Vormundschafts- und Erbschaftbehörde. 

Änderung: 

Sofern es die Geschäftslast erfordert, wählt der Gemeinderat eine Schreiberin oder einen 

Schreiber der Erbschaftbehörde. 

 

 

Art. 18 Erteilung des Gemeindebürgerrechts 

Die Bürgerversammlung entscheidet auf Antrag des Gemeinderates über die Erteilung des 

Gemeindebürgerrechts. Sie tritt auf Einladung des Gemeinderates zusammen. Für die Frist und 

Form der Einladung gelten die Bestimmungen über die Gemeindeversammlungen sinngemäss. 

 

Änderung: Absatz ersetzt durch: 

Der Gemeinderat entscheidet über die Erteilung des Gemeindebürgerrechts*1) 

 

 

Art. 19 Zusammensetzung und Aufgaben 

Die Rechnungsprüfungskommission besteht aus zwei Mitgliedern, die in der Gemeinde 

stimmberechtigt sein müssen. 

 

Änderung: Ersetzt mit: 

1 Die Rechnungsprüfungskommission besteht aus zwei Mitgliedern, wovon eines in der 

Gemeinde stimmberechtigt sein muss. 

2 Die Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission nehmen an den Gemeindeversammlungen, 

an denen die Rechnung und das Budget behandelt werden, mit beratender Stimme teil.  

3 Die Rechnungsprüfungskommission hat folgende Aufgaben:  

a) sie prüft die Rechnungsführung der Gemeinde und ihrer unselbständigen Anstalten; sie 

kann dem Gemeinderat zusätzliche Revisionen durch Fachpersonen beantragen;  

b) sie prüft, ob das Budget den Vorschriften über den Gemeindehaushalt und das 

Rechnungswesen entspricht. 

4 Die Prüfung der Jahresrechnung erfolgt durch eine anerkannte Revisionsstelle. 

 

 

Art. 20 Zusammensetzung 

Änderung: Ergänzt mit: 

3 Wird die Führung der Schule vollständig einer anderen Gemeinde übertragen, entfällt die Wahl 

der Schulbehörde. 
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4 Für die Einsitznahme in einer Schulbehörde einer anderen Gemeinde delegiert der 

Gemeinderat entsprechend Mitglieder. 

 

 

Art. 21 Befugnisse 

Änderung: Ergänzt mit: 

3 Wird die Führung der Schule vollständig einer anderen Gemeinde übertragen, entfallen 

während dieser Zeit die Aufgaben und Befugnisse der Schulbehörde. 

 

 

Art. 22 Grundsatz 

Änderung: Ergänzt mit: 

2 Die Gemeinde setzt sich im Rahmen des Gemeindegesetzes (vgl. Art. 2) unter anderem ein 

für: 

a) Förderung des kulturellen Lebens; 

b) Förderung des Umwelt- und Naturschutzes, insbesondere der Baumsubstanz; 

c) Schutz ihrer erhaltenswürdigen Natur- und Kulturlandschaft; 

d) Schutz der historischen Bausubstanz unter Förderung einer guten Gesamtwirkung des 

Ortsbildes; 

e) Förderung der regionalen Zusammenarbeit; 

g) Förderung des sozialen Zusammenhalts und einer guten Durchmischung aller Quartiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1) Beschluss der Gemeindeversammlung vom 30.11.2012 
*2) Beschluss der Gemeindeversammlung vom 02.06.2015 
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*1) 

 

Beschlussprotokoll 

Teilrevision der Gemeindeverfassung Hemishofen  

beschlossen an der Gemeindeversammlung vom 30.11.2012 

 

 

Art 14 Besondere Kompetenzen 

Änderung: Zusätzlicher Absatz:  

3. über Einbürgerungen 

 

Art. 18 Erteilung des Gemeindebürgerrechts 

Die Bürgerversammlung entscheidet auf Antrag des Gemeinderates über die Erteilung des 

Gemeindebürgerrechts. Sie tritt auf Einladung des Gemeinderates zusammen. Für die Frist und 

Form der Einladung gelten die Bestimmungen über die Gemeindeversammlungen sinngemäss. 

 

Änderung: Absatz ersetzt durch: 

Der Gemeinderat entscheidet über die Erteilung des Gemeindebürgerrechts 
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*2) 

 

Beschlussprotokoll 

Teilrevision der Gemeindeverfassung Hemishofen  

beschlossen an der Gemeindeversammlung vom 02.06.2015 

 

 

Art. 10 Befugnisse der Gemeindeversammlung 

Ziff 2: Die Wahl des Zentralverwalters 

 

Änderung:  

Ziff 2 aufgehoben 
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Botschaft zum Budget 2026 der Gemeinde Hemishofen 

 

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Gemeinde Hemishofen 

Der Gemeinderat Hemishofen freut sich, Ihnen das Budget für das Jahr 2026 zu präsentieren. 

Das Budget 2026 schliesst erwartungsgemäss mit einem Minus ab. Grund dafür ist vor allem 
die Senkung des Steuersatzes von 96% auf 89%. Zunehmende Kosten für Gesundheit, 
Bildung, steigende Lohnkosten sowie notwendige Investitionen in Infrastruktur und 
Digitalisierung führen zu Aufwandüberschüssen. 

Das Budget 2026 weist einen Aufwand von Fr. 2'691'246.00 und Fr. 2‘161'313.00 als 
Einnahmen aus, daraus erfolgt ein Aufwandüberschuss von Fr. 529'933.00. Budgetierte 
Investitionen belaufen sich auf Fr. 507'000.00 

Die vom Kanton fakturierten Steuereinnahmen erfüllten das erwartete Ausmass nicht. Aktuell 
sind per 31.12.2024 500 Personen gemeldet praktisch gleich wie im Vorjahr. Der erwartete 
Zuwachs von Einwohnern fand nicht statt. 
Die demografische Entwicklung zeigt Wirkung. Die geburtenstarken Jahrgänge werden 
pensioniert und scheiden aus dem Erwerbsleben aus. Dies gilt auch für die künftigen Jahre. 
Einnahmen von juristischen Personen sind anteilmässig überschaubar und volatil. 
 
Die allgemeine Situation und deren unsichere, zukünftige Entwicklung lassen die finanziellen 
Auswirkungen für die Gemeinde Hemishofen aktuell noch nicht abschätzen.  
 
Aufgrund des Finanzierungsfehlbetrages nimmt das Nettovermögen ab. Ein kontrollierter 
Abbau des Eigenkapitals ist vertretbar rät aber zu besonderer Vorsicht. Unvorhersehbare 
Instandstellungskosten von Anlagen, in Verwaltungs- und Finanzvermögen können die 
Reserven schnell schmelzen lassen. Zudem werden zur Deckung der geplanten Investitionen 
entsprechende flüssige Mittel nötig sein und das Darlehen der Postfinance (Fr. 500'000.-) 
zurückbezahlt werden. Künftig muss über Fremdkapital bzw. Darlehen und über den 
Steuerfuss neu diskutiert werden. 
 
Der Gemeinderat bedankt sich bei allen Einwohnerinnen und Einwohnern für das Vertrauen 
und insbesondere all jenen, die sich für die Gemeinde und die Gesellschaft privat oder auch 
ehrenamtlich einsetzen. 
Besonderen Dank für die Ausarbeitung dieses Budgets gilt unserer Finanzverwalterin, Frau 
Cornelia Kofel. Ebenso gilt unser Dank für die Mitarbeit an diesem Budget Frau Nicole Bernath, 
Gemeindeschreiberin, und Frau Corinne Cantieni, welche das Amt der Steuerkatasterführerin 
ausübt. 

Besten Dank auch der Rechnungsprüfungskommission, welche die Buchführung sorgfältig 
kontrolliert und Bericht erstattet hat. Die externe Revisionsstelle hat dieses Budget zur 
Information erhalten. 

Ich bitte Sie, dieses Budget mit den entsprechenden Anträgen zu studieren und diesem an der 
Gemeindeversammlung zuzustimmen. Für allfällige Fragen bitte ich Sie vorgängig der 
Gemeindeversammlung mit mir Kontakt aufzunehmen (c.blank@hemishofen.ch oder Tel. 052 
624 89 86). Eine komplette Dokumentation ist auf der Kanzlei nach vorheriger Absprache 
einsehbar. 

Wir laden Sie herzlich ein zur Gemeindeversammlung am Dienstag, den 18. November 2025 
und als Finanzreferentin schlage ich Ihnen dieses Budget zur Genehmigung vor mit dem 
gleichbleibenden Steuerfuss von 89%.  

Charlotte Blank Andres, Finanzreferentin                                   Hemishofen, Oktober 2025 
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